
Nr.                   der Urkundenrolle für 2023 
V e r h a n d e l t 

zu Essen am 28.09.2023 
Vor mir, dem unterzeichnenden Notar 

XXX 
mit dem Amtssitz in Essen 

 
erschienen heute, im Hause der Philharmonie Essen, Huyssenallee 53, 
45128 Essen, wohin sich der Notar auf ausdrückliches Ersuchen der 
Beteiligten begab: 
1.  (Auktionator)  
Herr/Frau…, geb. …  , geb. am …  in …, wohnhaft… zur Gewissheit des 
Notars ausgewiesen durch Vorlage seines/ihres mit Lichtbild versehenen 
Nr. …, ausgestellt durch …  am … Staatsangehörigkeit: … 
- nachstehend „Auktionator“ genannt – 
 
Der Auktionator handelt für den im Grundbuch eingetragenen Eigentümer 
- nachstehend „Einlieferer“ genannt – und zwar aufgrund notarieller 
Vollmacht vom XXX (Urkunde Nr. XXX/2020 des Notars XXX), die im 
Original vorlag und dieser Urkunde in beglaubigter Abschrift als Anlage 
a) beigefügt wird. 
 
2. Herr/Frau…, geb. …, geb. am …  in … wohnhaft …  zur Gewissheit 
des Notars ausgewiesen durch Vorlage seines/ihres mit Lichtbild 
versehenen … Nr. … ausgestellt durch … am Staatsangehörigkeit:  
 
3. Herr/Frau…, geb. …, geb. am …  in … wohnhaft …  zur Gewissheit 
des Notars ausgewiesen durch Vorlage seines/ihres mit Lichtbild 
versehenen … Nr. … ausgestellt durch … am Staatsangehörigkeit:-  
- nachfolgend „Ersteher“ genannt - 
 
Alternativ Ersteher GmbH: 
Herr/Frau…, geb. …, geb. am …  in … wohnhaft …  zur Gewissheit 
des Notars ausgewiesen durch Vorlage seines/ihres mit Lichtbild 
versehenen … Nr. … ausgestellt durch … am Staatsangehörigkeit:-
handelnd nicht für sich selbst, sondern als 
alleinvertretungsberechtigter/einzelvertretungsberechtigter 
Geschäftsführer der im Handelsregister des Amtsgerichts                               
unter HRB                    eingetragenen  
- nachfolgend „Ersteher“ genannt – 
Zum Nachweis der Vertretungsberechtigung wird gemäß § 32 Abs. 2 
GBO auf das beim Amtsgericht                        unter HRB/HRA                            
geführte elektronische Register verwiesen. 
 
Alternativ: 
Herr ………, geb. am ……… in …, geschäftsansässig Huyssenallee 85, 
45128 Essen, handelnd nicht im eigenen Namen sondern als 
einzelvertretungsberechtigter Vorstand für die Auktionshaus 
Grundstücksbörse Rhein-Ruhr AG, Huyssenallee 85, 45128 Essen, 
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Essen zu HRB 30732 
zur Gewissheit des Notars ausgewiesen durch Vorlage seines mit 
Lichtbild versehenen BPA Nr. …, ausgestellt durch … am … 
Staatsangehörigkeit: deutsch 

 
Der Notar bescheinigt aufgrund seiner am heutigen Tage vorgenommenen 
Einsichtnahme in das Handelsregister des Amtsgerichts Essen zu HRB 
30732 die vorgenannte Vertretungsberechtigung. 
 
Das Auktionshaus wiederum handelnd für Herrn/Frau/Firma dessen/deren 
schriftliches/telefonisches Gebot vom …vorliegt, 
- nachfolgend „Ersteher“ genannt – 
 
und zwar aufgrund notarieller Vollmacht vom …(Urkunde Nr.                  
/2020 des Notars …in …), die in Ausfertigung vorlag und dieser Urkunde 
in beglaubigter Abschrift als Anlage b) beigefügt wird. 
 
Alternativ:  
und zwar als Vertreter ohne Vertretungsmacht. 
 
Die Erschienenen wurden darauf hingewiesen, dass bei einem 
Vertragsschluss unter Mitwirkung eines Vertreters ohne Vertretungsmacht 
die Wirksamkeit des Vertrages für und gegen den vollmachtlos 
Vertretenen von dessen Genehmigung abhängt. Bis dahin ist der Vertrag 
schwebend unwirksam. Damit ein solcher Vertrag im Grundbuch 
vollzogen werden kann, ist darüber hinaus die Genehmigungen in 

öffentlich beurkundeter oder öffentlich beglaubigter Form erforderlich. 
Fordert der andere Vertragsteil den vollmachtlos Vertretenen zur 
Erklärung über die Genehmigung auf, kann diese nur bis zum Ablauf von 
zwei Wochen nach dem Empfang der Aufforderung gegenüber dem 
anderen Vertragsteil oder dessen Bevollmächtigten erklärt werden; wird 
sie nicht erklärt, so gilt sie als verweigert. 
 
Der Notar fragte die Erschienenen, ob er oder eine der mit ihm beruflich 
verbundenen Personen in einer Angelegenheit, die Gegenstand dieser 
Beurkundung ist, außerhalb des Notaramts tätig war oder ist. Dieses 
wurde von den Erschienenen verneint. 
 
Einlieferer und Ersteher erklären, dass sie auf eigene Rechnung und im 
eigenen wirtschaftlichen Interesse handeln. 
 
Der Ersteher erklärt, die vor Aufruf des Objektes von dem amtierenden 
Notar gegebenen Hinweise zur Kenntnis genommen sowie das Merkblatt 
der Notare erhalten zu haben. 
 
Der Notar wies darauf hin, dass der dem Ersteher erteilte Zuschlag erst 
mit der jetzigen Beurkundung rechtsverbindlich wirksam und 
grundbuchlich vollziehbar wird. Deshalb ist der vorher erteilte Zuschlag 
erst nach der Beurkundung bindend.  
 
Die Erschienenen baten um Beurkundung des nachstehenden  
 

V e r s t e i g e r u n g s p r o t o k o l l s : 
 

§ 1 Zuschlag 
1. In der heutigen Grundstücksversteigerung kommt das Grundstück, 
eingetragen im Grundbuch des Amtsgerichts .....von                   Blatt ..... 
 
Bestandsverzeichnis lfd. Nr. …, Gemarkung …, Flur …, Flurstück …, in 
grundbuchmäßiger Größe von … m2 

- nachfolgend „Objekt“ genannt - 

zum Aufruf. 
 
alternativ: 
Das Objekt ist eine noch zu vermessene/bereits vermessene Teilfläche 
von ca. _____ m2 des beim Amtsgericht _____________ wie folgt 
verzeichneten Grundstückes Grundbuch von: …Blatt:… 
Bestandsverzeichnis lfd. Nr.: …Gemarkung ..., Flur ..., Flurstück ... in 
grundbuchmäßiger Größe von ... m2 
 
Die Teilfläche ist auf dem als Anlage 3 beigefügten Lageplan rot/blau 
umrandet und gelb/blau unterlegt. Der Lageplan wurde den Beteiligten 
zur Einsicht vorgelegt, von diesen genehmigt, zum Gegenstand dieser 
Beurkundung gemacht und dieser Urkunde beigefügt. Soweit 
nachstehende Vereinbarungen die Grenze nicht genau festlegen, ist der 
Einlieferer berechtigt, den Grenzverlauf nach eigenem Ermessen (§ 315 
BGB) zu bestimmen. Soweit eine Teilungsgenehmigung erforderlich ist, 
steht der schuldrechtliche Teil dieses Vertrages unter der aufschiebenden 
Bedingung, dass diese Genehmigung erteilt wird. 
 
Der Einlieferer verpflichtet sich, die Vermessung des Objekts auf seine 
Kosten zu beauftragen. Er versichert, dass wechselseitige 
Grunddienstbarkeiten, etwa zur Absicherung von Zu- oder 
Überfahrtsrechten sowie Ver- und Entsorgungsleitungen, nicht 
erforderlich sind. (alternativ: Gegebenenfalls können vor Vermessung 
bereits Dienstbarkeitsvormerkungen eingetragen werden; nach der 
Vermessung müssen die Dienstbarkeiten Rang vor 
Grundpfandrechten/Reallasten und vor der Erstehervormerkung erhalten.) 
Das Meistgebot ist ein Festpreis, unabhängig der amtlichen Vermessung. 
 
Der schuldrechtliche Teil dieses Vertrages steht unter der aufschiebenden 
Bedingung, dass die Teilungsgenehmigung nach (bspw. § 7 BauO 
Nordrhein-Westfalen) erteilt wird. 
 
Das Objekt ist im Grundbuch wie folgt belastet 
 
Abteilung II: 
Abteilung III: 
 
Der Ersteher übernimmt die Eintragungen Abt. II lfd. Nr. XXX ohne 
Anrechnung auf das Meistgebot als nicht wertmindernd. Der Ersteher 



weiß, dass er damit die dadurch auferlegten Beschränkungen zu beachten 
hat. 
 
Der Ersteher übernimmt die Eintragungen Abt. III lfd. Nr. XXX nicht. 
Der Notar wird beauftragt, bei den Grundpfandrechtsgläubigern die Höhe 
der diesen Grundpfandrechten zugrundeliegenden Forderungen nebst 
etwaiger Rückstände zu erfragen und die Löschungsunterlagen 
anzufordern; dazu darf er auch die Höhe des Meistgebotes angeben.  
 
Die Parteien beantragen bereits jetzt auf Kosten des Einlieferers die 
Löschung aller nicht übernommenen Eintragungen in Abt. II und III des 
Grundbuches. 
 
Zur Veräußerung ist die Zustimmung des WEG-Verwalters 
erforderlich/nicht erforderlich. 
 
2. Der Versteigerung liegen der Auslobungstext (Anlage 1) und die 
Versteigerungsbedingungen vom 02.09.2021 (UR-Nr. 589/2021B des 
Notars Dr. Bodo Walter Brandau in Essen, nachfolgend 
„Versteigerungsbedingungen“ genannt) zugrunde. Die Anlage 1 wurde im 
Auktionssaal verlesen und wird hiermit genehmigt. Die Beteiligten 
verweisen auf die Versteigerungsbedingungen, die im Auktionssaal 
aushängen und die ihnen bekannt sind, dem Ersteher unmittelbar nach 
Zuschlag nochmals in beglaubigter Fotokopie ausgehändigt wurden und 
in beglaubigter Abschrift als Anlage 2 dieser Urkunde beigefügt sind. Die 
Vertragsparteien bestätigen den Erhalt einer beglaubigten Fotokopie der 
Versteigerungsbedingungen, dass sie diese gelesen haben und deren Inhalt 
kennen. Auf erneutes Verlesen wird nach Belehrung des Notars über die 
Vorschrift des § 13a BeurkG verzichtet. 
 
3. Der Ersteher gibt das Meistgebot in Höhe von …                              
Euro (in Worten:                                       Euro) ab. 
 
Der Auktionator erteilt ihm nach dreimaligem Aufruf zu diesem 
Meistgebot um ____ Uhr den Zuschlag. 
 
Mit dem Zuschlag und dieser Beurkundung kommt gemäß § 156 BGB ein 
Kaufvertrag auf Grundlage des Auslobungstextes (Anlage 1), der 
Versteigerungsbedingungen (Anlage 2) und mit dem Meistgebot als 
Kaufpreis zustande. Dies gilt hinsichtlich der Versteigerungsbedingungen 
mit der Maßgabe, dass die Frist zur frühesten Fälligkeitszeitpunkt von 6 
Wochen auf 2 Monate verlängert werden kann. (§8 Ziff. 3 der 
Versteigerungsbedingungen) 
 

§ 2 Zahlungsverpflichtung 
1. Nach den Versteigerungsbedingungen ist der Ersteher verpflichtet, eine 
Bietungssicherheit zu leisten und zwar in Höhe von …                                       
Euro .  .(in Worten:                                               Euro). 
 
Variante 1: 
Die Bietungssicherheit ist bis zum … auf ein noch vom Notar zu 
eröffnendes und zu benennendes Notaranderkonto des beurkundenden 
Notars einzuzahlen. 
 
Vor Eingang der Bietungssicherheit auf dem Notaranderkonto ist der 
Vollzug der Urkunde ausgesetzt. 
 
Die Beteiligten weisen den Notar an, die Bietungssicherheit vom 
Notaranderkonto auszuzahlen, sobald die Fälligkeit gemäß § 2 Ziff. 2 
dieses Vertrages eingetreten ist und zwar an den Einlieferer auf dessen 
nachfolgendes Konto 
 
 IBAN: 
 BIC: 
 Bank: 
 Kontoinhaber: 
 
Werden Beträge bei Kaufpreisfälligkeit zur Ablösung vom Ersteher nicht 
übernommener Belastungen benötigt, wird der Notar angewiesen, die 
Bietungssicherheit an die Gläubiger in Anrechnung auf das Meistgebot 
(den Kaufpreis) auszuzahlen. 
 
Die Beteiligten sind mit der Eröffnung eines Notaranderkontos bei einer 
der deutschen Bankenaufsicht unterliegenden Bank einverstanden. 
Zugleich erklären die Beteiligten, dass sie auf die Vereinbarung zur 

Verschwiegenheit zwischen Notar und kontoführende Bank verzichten (§ 
26a Abs. 5 BNotO). 
 
Sofern die Fälligkeit des Meistgebotes nicht bis zum      
eintreten sollte bzw. die Nichtausführung des Vertrages beispielsweise 
durch Rücktritt feststeht, wird der Notar angewiesen, Auszahlungen vom 
Notaranderkonto nur auf Grundlage übereinstimmender Anweisungen der 
Beteiligten vorzunehmen. Der Einlieferer verpflichtet sich, die 
Zustimmung zur Auszahlung vom Notaranderkonto an den Ersteher zu 
erteilen, soweit die Nichtausführung des Vertrages in seine Sphäre fällt. 
 
Zinsen vom Anderkonto stehen dem Einlieferer zu. Dieser trägt die 
Bankkosten und etwaige Negativzinsen. Die notarielle 
Verwahrungsgebühr trägt der Ersteher. 
 
Zahlt der Ersteher die Bietungssicherheit nicht rechtzeitig und vollständig 
auf das Notaranderkonto ein, ist der Einlieferer zum Rücktritt von diesem 
Vertrag berechtigt. Die Rücktrittserklärung bedarf der Schriftform. Der 
Ersteher bevollmächtigt diesbezüglich den amtierenden Notar mit der 
Entgegennahme der Rücktrittserklärung des Einlieferers in diesem Fall. 
Im Fall des Rücktritts hat der Ersteher neben den Notar- und 
Grundbuchkosten dieses Vertrages auch alle Kosten der Rückabwicklung 
zu tragen. 
 
Variante 2: 
Das Auktionshaus verzichtet auf die Leistung der Bietungssicherheit 
aufgrund eines Bonitätsnachweises und der Abgabe eines Mindestgebotes 
vor der Auktion. 
 
2. Der Ersteher verpflichtet sich, unter Abzug einer etwaig geleisteten 
Bietungssicherheit das Meistgebot (den Kaufpreis) bis zum    
gemäß Anlage 1 in Verbindung mit den Versteigerungsbedingungen an 
den Einlieferer unbar zu zahlen, frühestens aber innerhalb von zwei 
Wochen, nachdem der Ersteher vom Notar eine durch einfachen Brief 
versandte schriftliche Fälligkeitsmitteilung erhalten hat, dass 
 
a) die Auflassungsvormerkung für den Ersteher eingetragen ist mit 

Rang nur nach den in § 1 angeführten Belastungen und nach 
Belastungen, an deren Bestellung der Ersteher mitgewirkt hat; hierzu 
vereinbaren Einlieferer und Ersteher: Für den Fall, dass die 
Vormerkung nicht innerhalb von 3 Monaten ab dem heutigen Tage 
eingetragen werden wird und zu diesem Zeitpunkt alle nachstehenden 
Fälligkeitsvoraussetzungen gegeben sind, eine Bestätigung des Notars 
statt der Eintragung der Auflassungsvormerkung ausreichend ist, dass 
er nach Abruf des elektronisches Grundbuches und nach Einsicht in 
die Grundakten festgestellt hat, dass keine Umstände bekannt sind, die 
der Eintragung der Auflassungsvormerkung entgegen stehen. Zur 
Abgabe dieser Bestätigung ist der Notar berechtigt, jedoch nicht 
verpflichtet, und nur dann, wenn ihm ein entsprechender schriftlicher 
Antrag vom Einlieferer oder vom Ersteher vorliegt; die Kosten dieser 
Bestätigung sind von den Beteiligten je zur Hälfte zu tragen.  

 
b) die zur Lastenfreistellung für vor- oder gleichrangig zur Vormerkung 

eingetragene und nicht vom Ersteher übernommene 
Grundstücksbelastungen erforderlichen Unterlagen in 
grundbuchtauglicher Form vorliegen und alle Treuhandauflagen für 
deren Verwendung insgesamt aus dem Meistgebot (Kaufpreis) erfüllt 
werden können;  

 
c) alle für die Wirksamkeit oder Vollzug des Vertrages erforderlichen 

Genehmigungen und Negativatteste oder Verzichtserklärungen für 
mögliche gesetzliche Vorkaufsrechte vorliegen mit Ausnahme der 
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts. 

 
Zusätzlich bei Teilflächenverkauf: 
d) die Vermessung durchgeführt wurde und die katastermäßige 

Fortschreibung der verkauften Teilfläche im Grundbuch vollzogen 
wurde. 

 
3. Der Ersteher ist bei Meistgebotsfälligkeit (Kaufpreisfälligkeit) 
verpflichtet, die zur Ablösung verlangten Beträge an die Gläubiger in 
Anrechnung auf das Meistgebot (den Kaufpreis) zu zahlen. Der Notar 
wird beauftragt und bevollmächtigt, die Unterlagen zur Lastenfreistellung 
für die Kaufvertragsparteien und das Meistgebot (den Kaufpreis) 
finanzierende Kreditinstitut entgegenzunehmen und zu verwenden. 



4. Soweit das Meistgebot (der Kaufpreis) unter Abzug der 
Bietungssicherheit nicht zur Lastenfreistellung benötigt wird, ist er auf 
folgendes Konto zu zahlen 
 
 IBAN: 
 BIC: 
 Bank: 
 Kontoinhaber: 
 

§ 3 Aufgeld 
1. Der Ersteher verpflichtet sich, das Aufgeld des Auktionshauses gemäß 
§ 14 der Versteigerungsbedingungen, das mit Zuschlag sofort fällig ist, 
unabhängig vom Vorliegen einer für die Wirksamkeit des Vertrages 
notwendigen behördlichen oder gerichtlichen Genehmigung heute in 
bar/per bankbestätigtem Scheck zu zahlen, und zwar in Höhe von … 
Euro… (in Worten: …. Euro). 
 
2. Bei endgültiger Verweigerung einer Genehmigung des Vertrages oder 
bei Rücktritt gemäß § 10 ist das Auktionshaus verpflichtet, das Aufgeld 
zurückzuzahlen. 
 

§ 4 Vollstreckungsunterwerfung 
Hinsichtlich des Meistgebotanspruchs (Kaufpreisanspruchs) samt 
Verzugszinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz ab dem _____ sowie des Aufgeldanspruches der 
Auktionshaus Grundstücksbörse Rhein-Ruhr AG, Huyssenallee 85, 45128 
Essen, samt Verzugszinsen hieraus in Höhe von fünf Prozentpunkten über 
dem Basiszinssatz ab heute (aus vollstreckungsrechtlichen Gründen) 
unterwirft sich der Ersteher – mehrere als Gesamtschuldner – der 
sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde in sein gesamtes 
Vermögen. Der Notar kann auf Antrag eine vollstreckbare Ausfertigung 
ohne Nachweis der Fälligkeitsvoraussetzungen erteilen, aber bzgl. des 
Meistgebotanspruchs (Kaufpreisanspruchs) frühestens zwei Wochen nach 
Absendung der notariellen Fälligkeitsmitteilung und nur für 
Verzugszinsen ab diesem Zeitpunkt. Er kann den Ersteher vorher anhören. 
Der Notar wies darauf hin, dass Zinsen ungeachtet der vorstehenden 
Regelung erst ab Verzug geschuldet werden. 
 

§ 5 Vollzugsvollmacht 
1. Die Beteiligten beauftragen den amtierenden Notar sowie die mit 
diesem in Sozietät verbundenen Notare und die Angestellten der Notare 
 
a) Melanie Sagewka, 
b) Tatjana Kreis, 
c) Birgit Wehage, 
d) Mareike Finke, 
e) Sebastian Schulz, 
f) Marcel Sondermann, 
 
- jeweils geschäftsansässig Alfredstr. 45, 45130 Essen - 
 
und zwar jede für sich mit dem Vollzug dieser Urkunde. Sie erteilen ihnen 
unter Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB Vollmacht, 
Anträge, Bewilligungen und andere Erklärungen zu dieser Urkunde 
abzugeben, diese zu ergänzen, einzuschränken oder zurückzunehmen – 
auch durch notarielle Eigenurkunde - sowie Erklärungen zur 
Lastenfreistellung, Genehmigungen und Bescheide einzuholen und 
entgegenzunehmen – unter Erstellung von Entwürfen rechtsgeschäftlicher 
Erklärungen. Weiterhin bevollmächtigen die Beteiligten die benannten 
Personen in gleicher Weise damit, nach Vorliegen des 
Veränderungsnachweises eine Erklärung über die Identität des 
aufgelassenen Teilstücks mit dem Teilstück laut Veränderungsnachweis 
abzugeben, ggf. die Auflassung erneut zu erklären und die Teilung und 
Eigentumsumschreibung unter Löschung der Eigentumsvormerkung zu 
bewilligen und zu beantragen. Die Bevollmächtigten können im Ganzen 
oder teilweise Untervollmacht erteilen. 
 
Die Vollmacht befugt ferner dazu, alle Erklärungen gegenüber Dritten 
und dem Grundbuchamt für den Einlieferer und den Ersteher abzugeben, 
die zur Kreditaufnahme und zur Beleihung des Grundstücks durch den 
Ersteher notwendig sind und die notarieller Beurkundung oder 
Beglaubigung bedürfen, und zwar einschließlich dinglicher (nach § 800 
ZPO) und persönlicher Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung 
sowie auch zugehörige Zweckerklärungen. 
 

2. Alle Vollzugsnachrichten werden an den Notar erbeten. 
 
Alle behördlichen, gerichtlichen oder rechtsgeschäftlichen 
Genehmigungen sollen mit ihrem Eingang beim Notar als rechtswirksam 
und allen Beteiligten zugegangen gelten. Dies gilt nicht für die Versagung 
von Genehmigungen oder deren Erteilung unter Bedingungen 
oder Auflagen. 
 

§ 6 Übergabe / Sonstiges 
1. Die Übergabe von Gefahr, Nutzen und Lasten erfolgt gemäß § 7 Abs. 1 
der Versteigerungsbedingungen am Monatsersten, der der vollständigen 
Zahlung des Meistgebots (Kaufpreises) folgt. 
 
alternativ Räumung: 
Der Einlieferer unterwirft sich wegen seiner Verpflichtung zu Räumung 
und Übergabe des Kaufgegenstands der sofortigen Zwangsvollstreckung 
aus dieser Urkunde. Der Notar hat dem Ersteher auf Antrag nach Ablauf 
der Räumungsfrist eine vollstreckbare Ausfertigung nach Nachweis der 
Kaufpreiszahlung (durch schriftliche Bestätigung des Einlieferers oder 
Bankbestätigung) zu erteilen; auf weitere Nachweise verzichtet der 
Einlieferer. 
Der Notar belehrte den Ersteher, dass er aus dieser Unterwerfung nur 
gegen den Einlieferer selbst vollstrecken kann. 
 
alternativ vermietet 
Das Vertragsobjekt ist vermietet. Der Ersteher hat Kenntnis vom Inhalt 
des Mietvertrages/der Mietverträge und tritt vom Tag des Besitzübergangs 
an im Verhältnis zum Einlieferer in den Mietvertrag/die Mietverträge ein. 
Ab diesem Tag steht der Mietzins dem Ersteher im Verhältnis zum 
Einlieferer zu. Der Mietzins ist taggenau abzurechnen. 
 
Mietkaution: Der Einlieferer hat dem Ersteher die von der Mieterschaft 
geleisteten Sicherheiten einschließlich Zinsen bei Besitzübergabe zu 
übertragen. Dem Einlieferer ist bekannt, dass er zur Rückgewähr der 
Sicherheiten verpflichtet bleibt, wenn die Mieterschaft diese bei 
Beendigung des Mietverhältnisses vom Ersteher nicht erlangen kann, es 
sei denn die Mieterschaft stimmt der Übertragung der Kaution unter 
Freistellung des Einlieferers zu. Der Einlieferer wird der Mieterschaft den 
Verkauf mitteilen und selbst die Zustimmung der Mieterschaft zur 
Freistellung einholen. 
 
Der Einlieferer ermächtigt und bevollmächtigt den Ersteher, ab 
vollständiger Kaufpreiszahlung für den Einlieferer Erklärungen zum 
Mietverhältnis abzugeben und entgegenzunehmen und darüber 
Vereinbarungen zu treffen, insbes. zu Kündigung, Mieterhöhung oder 
Mietvertragsänderung. Der Ersteher weiß, dass er gleichwohl grds. erst 
nach Eigentumsumschreibung wegen Eigenbedarfskündigen kann. 
 
Eintritt in die Eigentümergemeinschaft 
Der Ersteher erkennt die durch die Eintragung im Grundbuch zum Inhalt 
des Sondereigentums gewordenen Regelungen der Teilungserklärung 
und Gemeinschaftsordnung samt Benutzungs- und 
Verwaltungsregelungen und Verwaltervertrag und den sich daraus für das 
Vertragsobjekt ergebenden Rechten und Pflichten als für sich 
rechtsverbindlich an – und zwar je bereits ab Besitzübergang. 
 
Der Ersteher erklärt, eine Abschrift der Teilungserklärung erhalten zu 
haben. 
 
Bisherige Beschlüsse der Wohnungseigentümer und gerichtliche 
Entscheidungen gemäß § 44 WEG wirken auch gegenüber dem Ersteher. 
Der Notar belehrte den Ersteher, dass er sich über die gefassten 
Beschlüsse durch Einsichtnahme in die Beschlusssammlung oder die 
Versammlungsprotokolle informieren kann. 
 
Bis zum heutigen Tag beschlossene Sonderumlagen (d.h. 
Instandhaltungsmaßnahmen, die nicht durch die Rücklage finanziert 
werden) gehen zu Lasten des Einlieferers, später beschlossene zu Lasten 
des Erstehers. Der Einlieferer erklärt, dass seines Wissens keine derartige 
Maßnahmen beschlossen sind. 
 
Der Einlieferer erteilt dem Käufer Vollmacht, für ihn bereits ab 
Besitzübergang Ladungen zu Wohnungseigentümerversammlungen 
entgegenzunehmen und das Stimmrecht auszuüben. 



Der Notar wies darauf hin, dass - unbeschadet der vorstehend für das 
Innenverhältnis zwischen den Kaufvertragsparteien getroffenen 
Regelungen - im Außenverhältnis gegenüber der 
Wohnungseigentümergemeinschaft bis zur Eigentumsumschreibung 
allein der Einlieferer berechtigt und verpflichtet ist. 
 
Auch haftet der Einlieferer ggf. nach dem Umfang seines 
Miteigentumsanteils für (alte) unbezahlte Schulden der 
Wohnungseigentümergemeinschaft, die vor dem Eigentumsübergang 
entstanden sind und innerhalb von fünf Jahren nach dem 
Eigentumsübergang fällig werden. 
 
2. Bei etwaiger Teilunwirksamkeit soll dieser Vertrag im Übrigen 
wirksam bleiben. 
 
3. Der Ersteher hat das Grundstück besichtigt/nicht besichtigt. 
 

§ 7 Auflassungsvormerkung 
Zur Sicherung des Erwerbsanspruchs des Erstehers bewilligen und 
beantragen die Beteiligten die Eintragung einer auflösend bedingten 
Auflassungsvormerkung – bei mehreren Erstehern im angegebenen 
Erwerbsverhältnis (§ 11) – an nächst offener Rangstelle (§ 10 der 
Versteigerungsbedingungen). 
 
Die Vormerkung ist auflösend bedingt. Sie erlischt, wenn der Notar die 
Löschung der Vormerkung bewilligt und beantragt. 
 
Zusätzlich bei Teilflächenverkauf: 
Bereits jetzt bewilligt der Ersteher und beantragen die Beteiligten mit 
Vollzug der Vermessung die pfandfreie Abschreibung aller übrigen 
Teilflächen des Stammgrundstücks von seiner Auflassungsvormerkung. 
Der Notar und die in § 5 benannten Angestellten sind ermächtigt, die 
freigegebenen Flächen nach Vermessung genau zu bezeichnen. 
 
Die Beteiligten weisen den Notar einseitig unwiderruflich an, die 
Löschung der Auflassungsvormerkung nur zu bewilligen und zu 
beantragen, wenn 
 
 der Notar die Mitteilung der Fälligkeit des Meistgebots 

(Kaufpreisfälligkeitsmitteilung) an den Ersteher versandt hat, 
 
 der Einlieferer dem Notar gegenüber schriftlich erklärt hat, wegen 

Zahlungsverzugs vom Vertrag zurückgetreten zu sein, 
 
 der Notar dem Ersteher an dessen dem Notar zuletzt bekannt 

gemachte Adresse schriftlich und unter Übersendung einer Kopie der 
Erklärung des Einlieferers mitgeteilt hat, dass er nach Ablauf einer 
Frist von vier Wochen ab dem Datum der Mitteilung die die 
auflösende Bedingung darstellende Erklärung erstellen und dem 
Grundbuchamt einreichen werde, und  

 
 der Ersteher innerhalb der 4-Wochen-Frist dem Notar weder den 

Nachweis der Meistgebotszahlung und/oder der Erhebung einer Klage 
auf Feststellung erbracht hat, das Meistgebot (den Kaufpreis) nicht 
oder nur in der bereits entrichteten Höhe zu schulden, und auch nicht 
substantiiert Gründe dargelegt hat, wonach das Meistgebot (der 
Kaufpreis) nicht fällig ist oder ein Zurückbehaltungsrecht besteht. 

 
Soweit der Ersteher durch Bankbestätigung Teilzahlungen auf das 
Meistgebot (den Kaufpreis) nachgewiesen hat, darf der Notar die 
vorstehende Erklärung nur abgeben, wenn dem Notar die Rückzahlung 
durch Bankbestätigung nachgewiesen oder der Betrag auf ein 
Notaranderkonto mit der unwiderruflichen Anweisung eingezahlt ist, 
diesen nach Löschung der Vormerkung an den Ersteher zurückzuzahlen.  
 
Der Notar hat darüber belehrt, dass er nicht nachprüfen kann, ob der 
Einlieferer materiell-rechtlich zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt war. 
Sofern der Notar hieran begründete Zweifel hat, wird er die Erstellung der 
die auflösende Bedingung darstellenden Eigenurkunde aussetzen und den 
Beteiligten im Wege eines Vorbescheides Gelegenheit geben, die 
Berechtigung des Rücktritts gerichtlich überprüfen zu lassen.  
 
Die vorstehenden Voraussetzungen sind Dritten gegenüber, insbesondere  
 

dem Grundbuchamt, nicht nachzuweisen.  
 
Die Beteiligten bewilligen und beantragen schon jetzt, die 
Auflassungsvormerkung bei Eigentumsumschreibung wieder zu löschen, 
sofern zu diesem Zeitpunkt keine Zwischeneintragungen erfolgt sind und 
keine Zwischenanträge vorliegen. Ausgenommen sind jedoch 
Zwischeneintragungen, die mit Zustimmung des Erstehers zur Eintragung 
gelangen. 
 

§ 8 Belastungsvollmacht 
1. Der Einlieferer verpflichtet sich gemäß § 9 der 
Versteigerungsbedingungen, zur Finanzierung des Meistgebots 
(Kaufpreisfinanzierung) bei der Bestellung von Grundschulden oder 
anderen Grundpfandrechten mitzuwirken. Er erteilt daher dem Ersteher 
Vollmacht – bei mehreren Erstehern jedem einzeln –, vollstreckbare 
(§ 800 ZPO) Grundpfandrechte in beliebiger Höhe und mit beliebigen 
Nebenleistungen zu bestellen. 
 
2. Mitwirkungspflicht und Vollmacht bestehen nur: 
 
 wenn von der Vollmacht vor dem amtierenden Notar oder seinem 

Vertreter Gebrauch gemacht wird, 
 

 für Grundpfandrechte zugunsten von Kreditinstituten mit Sitz in 
Deutschland oder von Kreditinstituten mit Erlaubnis zum 
Geschäftsbetrieb in Deutschland, 
 

 und wenn die Grundpfandrechtsbestellungsurkunde nachfolgende 
Bestimmungen a) bis d) enthält: 

 
a) Sicherungsabrede: 
Die Grundpfandrechtsgläubigerin darf das Grundpfandrecht nur insoweit 
als Sicherheit verwerten oder behalten, als sie tatsächlich Zahlungen mit 
Tilgungswirkung auf die Meistgebotsschuld (Kaufpreisschuld) des 
Erstehers geleistet hat. Alle weiteren Sicherungsabreden gelten erst ab 
vollständiger Zahlung des Meistgebots (Kaufpreiszahlung), spätestens ab 
Eigentumsumschreibung auf den Ersteher. 
 
b) Zahlungsanweisung 
Das Meistgebot (der Kaufpreis) ist zunächst zur Lastenfreistellung 
entsprechend der Fälligkeitsmitteilung des Notars, im Übrigen auf das 
Konto des Einlieferers nach dem Kaufvertrag zu leisten. 
 
c) Persönliche Zahlungspflicht 
Der Einlieferer übernimmt keinerlei persönliche Zahlungspflichten durch 
die Grundpfandrechtsbestellung. Der Ersteher verpflichtet sich, den 
Einlieferer von allen Kosten und sonstigen Folgen der 
Grundpfandrechtsbestellung freizustellen. 
 
d) Fortbestand der Grundschuld 
Die bestellte Grundschuld darf auch nach der Eigentumsumschreibung auf 
den Ersteher bestehen bleiben.  
 
3. Alle Rückgewähransprüche und Eigentümerrechte hinsichtlich des 
Grundpfandrechts tritt der Einlieferer mit Wirkung ab Zahlung des 
Meistgebots (Kaufpreiszahlung), spätestens ab Eigentumsumschreibung 
an den Ersteher ab – bei mehreren entsprechend dem Erwerbsverhältnis 
am Grundstück – und bewilligt die entsprechende Grundbucheintragung. 
 
4. Der Ersteher weist den Notar bereits jetzt an, entsprechend den 
vorstehenden Vereinbarungen die Grundpfandrechtsbestellung 
vorzunehmen. 
 
(zusätzlich bei Teilflächenverkauf: 5.) 
Von dieser Finanzierungsmitwirkungsvollmacht soll erst nach Vollzug 
der Vermessung im Grundbuch Gebrauch gemacht werden, da nur die 
veräußerte Teilfläche belastet werden soll. Einstweilen kann der Ersteher 
aber seinen Übereignungsanspruch an die finanzierende Bank verpfänden. 
In der Regel genügt dies der Bank als Absicherung; der Ersteher sollte 
dies vorab mit seiner Bank geklärt haben. 
 
Die Verpfändung wird erst mit Anzeige an den Einlieferer wirksam (§ 
1280 BGB). Der Notar wird beauftragt und ermächtigt, diese Anzeige für  
 



den Ersteher vorzunehmen und zugleich für den Einlieferer 
entgegenzunehmen und dies der Grundschuldgläubigerin mitzuteilen. 
 

§ 9 Hinweise des Notars 
1. Der Notar belehrte die Beteiligten insbesondere über Folgendes: 
 
 Zur Rechtswirksamkeit des Vertrages und aus steuerlichen Gründen 

müssen die Beteiligten sämtliche Vereinbarungen richtig und 
vollständig beurkunden. 
 

 Der Notar hat den Grundbuchinhalt anhand eines elektronischen 
Grundbuchauszugs vom XXX nebst Aktualitätsnachweis vom 
heutigen Tage festgestellt. Der Grundbuchstand wurde mit den 
Beteiligten erörtert. 

 
 Das Eigentum geht erst über mit Umschreibung im Grundbuch. Dafür 

müssen der Vorkaufsrechtsverzicht der Gemeinde und die 
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamts vorliegen. Weiterhin 
muss dem Notar die unbare Zahlung des vollständigen Meistgebots 
(Kaufpreis) nachgewiesen sein. Eine Barzahlung des Meistgebots 
(Kaufpreises) ist nach dem Geldwäschegesetz nicht zulässig. 
 

 Nach § 1 Abs. 2 S. 2 Schornsteinfeger-Handwerksgesetz ist der 
Ersteher nach Eigentumsumschreibung verpflichtet, den 
Eigentumsübergang unter Angabe seines Namens und seiner Anschrift 
unverzüglich dem zuständigen bevollmächtigten 
Bezirksschornsteinfeger schriftlich oder elektronisch mitzuteilen. Die 
Adresse des zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegers 
lässt sich aus dem vom Voreigentümer zu übergebenden 
Feuerstättenbescheid entnehmen; aus diesem kann der Ersteher auch 
die Fristen der durchzuführenden Schornsteinfegerarbeiten ablesen. 

 
 Zahlt der Ersteher nicht gemäß oder vor dem Fälligkeitsschreiben des 

Notars oder übergibt der Einlieferer Besitz oder Eigentum vor Erhalt 
des Meistgebots (Kaufpreises), erbringt er eine ungesicherte 
Vorleistung. 
 

 Unbeschadet der Vereinbarungen in dieser Urkunde haften beide 
Vertragsteile gesamtschuldnerisch für Kosten und Steuern und haftet 
der Grundbesitz für öffentliche Lasten und Abgaben, insbesondere für 
einen etwaigen Erschließungsbeitrag. 
 

 Der Notar wies darauf hin, dass er nach § 21 Grunderwerbsteuergesetz 
Ausfertigung und beglaubigte Abschriften dieser Urkunde erst 
aushändigen darf nachdem er die steuerlichen Identifikationsnummern 
dem Finanzamt mitgeteilt hat. 

 
 Der Notar wird mit dem Vollzug gemäß § 11 der 

Versteigerungsbedingungen sowie der Einholung und Prüfung der 
Vollmachtbestätigung sowie mit der Einholung der öffentlichen 
Genehmigung beauftragt und ermächtigt, dem Auktionshaus Auskunft 
über den jeweiligen Bearbeitungsstand zu erteilen. 

 
2. Eine steuerliche Belehrung erfolgte nicht und wurde auch nicht 
erwartet. 
 
Die steuerlichen Identifikationsnummern zur Weiterleitung an das 
Finanzamt des Einlieferers und des Erstehers liegen/liegt bereits vor/des 
Erstehers wird nachgereicht. 
 
3. Weiterhin ist der Notar berechtigt, Abschriften dieses Kaufvertrages an 
das Finanzierungsinstitut des Erstehers und an die Auktionshaus 

Grundstücksbörse Rhein-Ruhr AG zu übersenden. 
 

§ 10 Rücktrittsrecht 
Für den Fall der Ausübung eines Vorkaufsrechtes steht dem Einlieferer 
ein Rücktrittsrecht zu. Der Notar wird beauftragt, den Berechtigten in 
Betracht kommender Vorkaufsrechte eine Abschrift der Urkunde zu 
übersenden bzw. zuzustellen und wird ermächtigt, die entsprechenden 
Negativzeugnisse oder den Verzicht über die Ausübung des 
Vorkaufsrechtes für die Beteiligten entgegenzunehmen. 
 

 
 

§ 11 Auflassung, Gemeinschaftsverhältnis 
 
Die Ersteher erwerben das Grundstück 
Variante 1:  zu gleichen ideellen Anteilen. 
Variante 2: zu folgenden ideellen Anteilen: XXX 
Variante 3: in Gesellschaft bürgerlichen Rechts unter der 
Bezeichnung XXX. 
 
Der Einlieferer und der Ersteher sind sich darüber einig, dass das 
Eigentum an dem in § 1 näher bezeichneten Grundstück von dem 
Einlieferer auf den Ersteher im oben angegebenen Verhältnis übergeht. 
 
Alternative: 
Der Einlieferer und der Ersteher sind sich darüber einig, dass das 
Eigentum an dem in § 1 näher bezeichneten Grundstück von dem 
Einlieferer auf den Ersteher übergeht. 
 
Die Erschienenen sind sich weiter darüber einig, dass in der vorstehenden 
Auflassungserklärung eine Bewilligung und Beantragung zur 
Eigentumsumschreibung nicht enthalten ist, diese vielmehr durch den 
Notar zu erklären sind, der insoweit von den Beteiligten unwiderruflich 
bevollmächtigt wird. 
 
Der Einlieferer und der Ersteher verzichten unwiderruflich darauf, den 
Umschreibungsantrag beim Grundbuchamt selbst einzureichen. Der Notar 
wird angewiesen, die Umschreibung beim Grundbuchamt erst zu 
veranlassen, wenn der Einlieferer die erfolgte Kaufpreiszahlung 
schriftlich bestätigt hat bzw. der Ersteher diese Zahlung schriftlich 
nachgewiesen hat, und zwar jeweils ausschließlich etwaiger geschuldeter 
Verzugszinsen. Der Einlieferer verpflichtet sich, den Notar unverzüglich 
nach Erhalt des Kaufpreises zu informieren. 
 
Der Ersteher beauftragt den Notar, nach der Eigentumsumschreibung 
einen Grundbuchauszug anzufordern und ihm zu übersenden. 
 

§ 12 Kosten und Steuern 
 
Der Ersteher trägt die Notar- und Grundbuchkosten dieses Vertrages und 
seines Vollzugs, ebenso die Grunderwerbsteuer (sowie ggf. die Kosten für 
auf seiner Seite erforderliche Genehmigungen). Der Einlieferer trägt 
hingegen die Kosten der Löschung nicht übernommener Belastungen 
einschließlich der Kosten bezüglich der Treuhandauflagen seiner 
Gläubiger (sowie ggf. die Kosten für auf seiner Seite erforderliche 
Genehmigungen). 

*** 
 
Hierauf wurde den Erschienenen das Protokoll vom Notar vorgelesen, von 
ihnen genehmigt und eigenhändig von ihnen und dem Notar wie folgt 
unterschrieben: 
 

 


